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Empfänger/Mandant 

 

 

 

 

 

 Kempten,  

 

 

Information über die Neufassung der Steuerberater-

Vergütungsverordnung 

 

 
Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

 

wir rechnen seit Jahren unsere erbrachten Leistungen im Rahmen der Steuerberater-Vergütungsver-

ordnung ab. Die Steuerberater-Vergütungsverordnung gilt für Steuerberater und Steuerberatungs-

gesellschaften mit Sitz in Deutschland, soweit der Steuerberater seine Tätigkeit in Deutschland 

erbringt. Seit einer Rechtsänderung der Steuerberater-Vergütungsverordnung, die am 26. Juli 2016 in 

Kraft getreten ist, gilt die Steuerberater-Vergütungsverordnung nicht mehr für Leistungen, die ein 

Steuerberater im Ausland erbringt.  

 

Da ich schon in mehreren Fällen innerhalb der letzten Jahre Beratungsleistungen für Betriebsstätten im 

Ausland erbracht habe bzw. auch künftig erbringen werde wenn dies notwendig ist, bitte ich um Ver-

ständnis, dass in diesen Fällen in Zukunft vor Erbringung meiner Leistungen eine schriftliche Hono-

rarvereinbarung notwendig wird, die von beiden Seiten unterzeichnet werden muss. 

 

Abweichungen von der Steuerberater-Vergütungsverordnung 

In der neuen Steuerberater-Vergütungsverordnung ist nun geregelt, dass sowohl eine höhere als auch 

eine niedrigere Gebühr, als in der Steuerberater-Vergütungsverordnung festgelegt ist, vereinbart 

werden kann. 

 

Wird eine solche Abweichung von der Steuerberater-Vergütungsverordnung vereinbart, so ist es 

notwendig, dass diese Vereinbarung schriftlich getroffen wird. Hierbei muss aber beachtet werden, 

dass die schriftlich vereinbarte Gebühr in einem angemessenen Verhältnis zu Leistung, Verantwortung 

und Haftungsrisiko des Steuerberaters steht. 

 

Für Rückfragen zur Steuerberater-Vergütungsverordnung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung 

 

Mit freundlichen Grüßen    Zur Kenntnis genommen: 

 

 

 

Dr. Thomas Kratz     _______________________ 

Steuerberater 


